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Die Schienenfinanzierung ist in Deutschland kurzfristig angelegt: Mittel werden jährlich politisch neu 
ausgehandelt (Neu- und Ausbau) oder lediglich in revidierbaren Verträgen vorstrukturiert (Erhalt). 
Zwar stellt das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) temporär deutlich mehr 
Geld bereit. An der geringen Planungssicherheit ändert es aber nichts.

Das kostet. Denn die geringe Planbarkeit verteuert die Schienenfinanzierung systematisch: Projekte 
werden kostenintensiv geplant, bevor ihre Finanzierung gesichert ist; Bauunterbrechungen erzeugen 
Wiederanlaufkosten und weil die Bauindustrie nicht langfristig kalkulieren kann, investiert sie nicht in 
neue Maschinen und Fachkräfte. Das verschärft Engpässe und treibt Margen. 

Dieses Papier beschreibt die Finanzierungsmodelle der Schweiz (Bahninfrastrukturfonds) und Öster-
reichs (Annuitätenfinanzierung) und destilliert zentrale Elemente einer erfolgreichen Schienenfinan-
zierung: Planungssicherheit entsteht durch die (1) institutionelle Verankerung der Finanzierungsver-
pflichtung und (2) systemische Integration. Das heißt: Eine dauerhafte Finanzierungsstruktur 
außerhalb des Haushalts und ein von der Planung bis zur Zahlung abgestimmtes System.

Executive Summary

HINTERGRUNDPAPIER

Abbildung 1:  Zentrale Elemente einer erfolgreichen Schienenfinanzierung; Quelle: Eigene Darstellung
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Der Abgleich zeigt: Deutschland weist erhebliche Schwachstellen auf.

Institutionelle Verankerung der Finanzierung: Beide Finanzierungsmodelle können die Planungssi-
cherheit verbessern und in Deutschland haushaltsrechtlich umgesetzt werden. Ökonomisch ist die 
Annuitätenfinanzierung sinnvoll, die hohe Investitionen bei reduzierter jährlicher Haushaltsbelastung 
ermöglicht. Sie ist in Form von finanziellen Transaktionen zudem bereits im deutschen Fiskalrahmen 
angelegt, ohne dass dafür eine Grundgesetzänderung notwendig wäre. Da mit dem Sondervermögen 
Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) jedoch bereits ein Vorläufer eines Fonds existiert, schlagen 
wir vor, beide Modelle zu kombinieren und schrittweise aufzubauen.

Es wird ein dauerhaftes Sondervermögen ohne Kreditermächtigung zur Finanzierung von Schienenin-
vestitionen geschaffen, der Eisenbahninfrastrukturfonds (EIF). Der EIF verwaltet Einnahmen und 
Ausgaben überjährig mit eigenem Wirtschaftsplan. Beginnend als „kleiner“ Fonds parallel zum SVIK, 
finanziert der EIF zunächst Neu- und Ausbau sowie kleine Programme, die das Nutzungserlebnis 
spürbar verbessern. Zum Ende des SVIK wächst er zur dauerhaften Nachfolgestruktur heran und über-
nimmt die gesamte Schienenfinanzierung. 

Dafür braucht es eine Anschlussfinanzierung. Nach Ende des SVIK wird der Fonds mit der Annuitä-
tenfinanzierung kombiniert. Investitionen werden durch Darlehen des Bundes an die DB InfraGO 
schuldenbremsenneutral vorfinanziert; der Bund bezuschusst die Rückzahlung (Annuitäten). Zur 
Deckung dieser Zuschüsse werden Mindestzuweisungen aus dem Bundeshaushalt oder den Mautein-
nahmen gesetzlich festgelegt. Durch die Kombination kommen die Vorteile beider Modelle zum 
Tragen: zeitnahe Verbesserung der Planungssicherheit und mittelfristig niedrigere Finanzierungs-
kosten im Bundeshaushalt.

Abbildung 2:  Schematische Darstellung des Eisenbahninfrastrukturfonds nach Ende des SVIK; Quelle: Eigene Darstellung
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Systemische Integration: Es wird nur noch geplant, was auch finanziert wird. Infrastrukturplanung, 
haushaltsrechtliche Vorbindung und Vertragsleistung werden eng aufeinander abgestimmt. Konkret 
für den deutschen Kontext heißt das:

1. Weiterentwicklung des Infraplans zu einem verbindlichen, demokratisch legitimierten 
Mehrjahresplan mit projektspezifischen Kostenprojektionen 

2. Ableitung der Investitionsvolumina und haushaltsrechtlichen Vorbindung für mehrere 
Jahre im Voraus

3. Unterlegung mit passgenauen Verträgen mit der DB InfraGO, insbesondere einem neuen 
Zuschussvertrag für Neu- und Ausbau.

Mit einem gut abgestimmten Finanzierungssystem kommt mehr Geld auf der Schiene an. Das gilt auch 
für die Milliardeninvestitionen aus dem SVIK.

#INFRASTRUKTUR1

#SCHIENE
#FISKALPOLITIK

Wir danken Dr. Frank Schley und Viktor Plank für ihr wertvolles Feedback.1
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Einleitung1.

Die Schiene hat ein Finanzierungsproblem. Das 
ist weitgehend unstrittig. Das Grundgesetz for-
dert den Bund auf, das Verkehrsangebot auf 
der Schiene zu gewährleisten. Das EU-Recht 
verpflichtet ihn zu einer auskömmlichen Finan-
zierung (2012/34/EU). Mit dem Sondervermö-
gen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) 
stehen nun für einige Jahre deutlich mehr Mit-
tel bereit. 

Doch mehr Geld allein reicht nicht. Die Finan-
zierungsarchitektur selbst macht Investitionen 
unnötig teuer. 

Bei der Suche nach Verbesserungsmöglichkei-
ten fällt der Blick immer wieder auf zwei Nach-
barländer: die Schweiz und Österreich. Beiden 
gelingt – auf unterschiedliche Weise – eine ver-
lässliche und effiziente Finanzierung der Schie-
neninfrastruktur. Dieses Papier analysiert bei-
de Finanzierungsmodelle, identifiziert die 
Erfolgsfaktoren und skizziert, was Deutschland 
für eine Reform daraus lernen kann.

In der Schweiz wie in Österreich hat sich über 
viele Jahre ein parteiübergreifender Konsens 
herausgebildet: Investitionen in die Schienen-
infrastruktur werfen einen hohen gesamtwirt-
schaftlichen Nutzen ab. Sie sollten nicht dem 
jährlichen Tauziehen um Haushaltsmittel un-
terworfen sein. Dieser Konsens wurde in kon-
krete institutionelle Arrangements übersetzt. 
Die Schweiz verankerte einen Fonds außerhalb 
des Bundeshaushalts in der Verfassung. Dem 
Fonds fließen Haushaltsmittel und eine Reihe 
an Steuereinnahmen automatisch und zweck-
gebunden zu. Österreich schuf ein gut abge-
stimmtes System, in dessen Zentrum die Annu-
itätenfinanzierung steht. Investitionen werden 
dabei durch Bundesdarlehen an die ÖBB-Infra-
struktur AG (ÖBB Infra) vorfinanziert; der 
Schuldendienst wird zeitlich gestreckt aus Steu-
ermitteln bedient. Das ermöglicht hohe Investi-
tionen bei deutlich geringerer jährlicher Belas-
tung des Bundeshaushalts.

Unsere Länder-Analyse zeigt: Neben der aus-
reichenden Höhe der Gelder ist die Planungssi-
cherheit entscheidend. Die beiden Aspekte 
können interagieren: Unter den aktuellen 
Haushaltsbedingungen mag es zum Beispiel 
einfacher sein, ein geringeres Investitionsvolu-
men verlässlich bereitzustellen. Dennoch ha-
ben sie unterschiedliche Problemstrukturen. 
Planungssicherheit hängt primär von verbindli-
chen Planungsinstrumenten, gesetzlichen Ver-
pflichtungen und einer verlässlichen Bereitstel-
lung der Mittel ab. Deshalb behandeln wir 
beide Aspekte analytisch so weit wie möglich 
getrennt.

Das Sondervermögen stellt temporär ausrei-
chend Mittel für den prioritären Erhalt der 
Schiene bereit. Deshalb fokussieren wir uns auf 
die Frage, wie mehr Planungssicherheit in 
Deutschland hergestellt werden kann. Grundsätz-
lich vergibt die Regierung Mittel jedes Jahr nach 
politischem Ermessen neu (Jährlichkeitsprin-
zip), auch im Aus- und Neubau der Schiene. Für 
Ersatzinvestitionen existieren immerhin fünf-
jährige Finanzierungszusagen, die der Bund je-
doch unter Haushaltsdruck revidieren kann. 
Zukünftige Zahlungen sind vergleichsweise 
schwach im Haushalt vorgebunden.

Fehlende Planungssicherheit treibt Finan-
zierungskosten

Fehlende Planungssicherheit kann zu erhebli-
chen Kostensteigerungen führen. Projekte 
müssen oft kostenintensiv geplant werden, be-
vor ihre Finanzierung abschließend gesichert 
ist. Ob und wie viel Geld dann kommt, bleibt 
lange ungewiss. Unterbricht der Bund ein Aus-
bauprojekt aus Haushaltsgründen, entstehen 
erhebliche Zusatzkosten: Baustellensicherung, 
erneute Ausschreibungen, Preissteigerungen, 
Wiederanlaufkosten. Diese Stop-and-Go-Finan-
zierung ist teuer. Unsicherheit über zukünftige 
Investitionen hemmt auch den Aufbau drin-
gend benötigter Baukapazitäten. Wenn Bauun-
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2 Es lassen sich keine robusten Vergleichswerte für die globalen 
Finanzierungskosten von Neubaustrecken oder Gleiskilometer 
Sanierung finden. Auch in der Anlage zu den Verkehrsinvestiti-

onen des Verkehrsetats sind Mehrkosten zwar ausgewiesen, 
aber bleiben oft unbegründet.

ternehmen und Ingenieurbüros nicht langfris-
tig kalkulieren können, verlangen sie Risikoauf-
schläge und investieren nicht in den Aufbau ih-
rer Kapazitäten, Fachkräfte und Maschinen.  
Zusätzliche Mittel münden dann nicht zwangs-
läufig in mehr Infrastruktur, sondern versi-
ckern teilweise in höheren Preisen.

Weniger Kosten, aber auch weniger demo-
kratische Kontrolle?

Mehr Planungssicherheit ist entscheidend, um 
den Bedarf öffentlicher Mittel zu senken. Wie 
viel genau diese Ineffizienzen kosten, lässt sich 
nicht robust quantifizieren.2 Doch die Mehrkos-
ten sind unmittelbar relevant für den Bundes-
haushalt, der den Großteil der Schieneninvesti-
tionen stemmt. Bisher wurde punktuell 
versucht, mit diesem Problem umzugehen, al-
lerdings mit wenig Erfolg.

Verlässliche Mittelzusagen über das aktuelle 
Haushaltsjahr hinaus nehmen jedoch auch Ent-
scheidungen künftiger Parlamente vorweg. Da-
bei ist das Parlament der Souverän und die 
jährliche Haushaltsaufstellung eine zentrale 
parlamentarische Befugnis. Eine neue Regie-
rung möchte ihren Gestaltungsspielraum 
wahrscheinlich nicht durch Vorgänger einge-

schränkt sehen. Und bei einer amtierenden Re-
gierung können sich politische Prioritäten und 
fiskalpolitische Bedingungen verändern. 

Unsere Länder-Analysen zeigen: Das Span-
nungsfeld zwischen Kostenreduktion auf der 
einen und demokratischer Legitimation auf der 
anderen Seite lässt sich ausbalancieren. Der 
Fokus verschiebt sich dabei weg von kleinteili-
ger, oft reaktiver Kontrolle hin zu strategischer 
Mittelfriststeuerung. Wie dieser Ausgleich ge-
lingt, hängt wesentlich von der Finanzierungs-
architektur ab.

Dieses Papier beschreibt ausführlich die Me-
chanik der Finanzierungsmodelle der Schweiz 
und Österreichs (Kapitel 2). In Kapitel 3 identi-
fizieren wir die Elemente, die in beiden Model-
len – wenn auch unterschiedlich ausgeformt - 
vorhanden und für eine erfolgreiche Schienen-
finanzierung wesentlich sind. Im Abgleich da-
mit analysieren wir die Schwachstellen des 
deutschen Finanzierungssystems (Kapitel 4). In 
Kapitel 5 skizzieren wir Handlungsoptionen 
und leiten aus den fiskalpolitischen Bedingun-
gen eine Empfehlung ab. Kapitel 6 fasst die zen-
tralen Erkenntnisse zusammen. 
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2. Finanzierungsmodelle in den Nachbarländern

3

4
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Dafür konnte der Bund Kredite von bis zu 25 Prozent der Pro-
jektkosten am Kapitalmarkt aufnehmen. Der FinÖV zahlt die 
Bevorschussung verzinst an den Bund zurück.
Bei Aus- und Neubau wird lediglich geregelt, wie er zu finanzie-
ren ist; nicht dass oder wie viel ausgebaut wird. 
Da Betrieb und Substanzerhalt Pflichtaufgaben des Bundes 
sind, werden sie über sogenannte Abgeltungen und Investitio-
nen über eine bestimmte Höhe mit bedingt rückzahlbaren Dar-
lehen finanziert (Art. 51b EBG). Aus- und Neubau ist keine ge-

setzliche Pflichtaufgabe und wird durch A-fonds-perdu Beiträ-
ge und Darlehen finanziert (Art. 58a EBG). 
Die Regierung kann die Höhe der zugeführten Schwerlastabga-
be jährlich innerhalb des definierten Rahmens („höchstens 
zwei Drittel“) anpassen. Die Höhe der Beiträge der Kantone ist 
einfachgesetzlich definiert. 
Siehe Bahninfrastrukturfondsgesetz (BIFG) Art. 3 Abs. 2 und 
https://www.bav.admin.ch/de/bahninfrastrukturfonds-bif. 

Wir beschreiben die Finanzierungsmodelle der 
Schweiz und Österreichs: ihre historische Ent-
wicklung, Finanzierung, Planung und Umset-
zung sowie Governance und demokratische Le-
gitimation. 

Schweiz: Der Bahninfrastrukturfonds als 
Referenzmodell

Die Schweiz gilt international als Vorbild für 
eine langfristig stabile Eisenbahninfrastruktur-
finanzierung. Zentrales Instrument ist der 
Bahninfrastrukturfonds (BIF).

Historische Entwicklung

Der BIF geht auf den Fonds zur Finanzierung von 
Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs
(FinÖV) zurück, 1998 durch Volksabstimmun-
gen legitimiert. Der FinÖV war befristet und auf 
bestimmte Großprojekte beschränkt. Mit ihm 
wurden erstmals Steuereinnahmen zweckge-
bunden für die Schiene reserviert. Außerdem 
konnte sich der FinÖV beim Bund verschulden 
(„Bevorschussung“).3 2016 wurde der FinÖV in 
den zeitlich entfristeten BIF überführt. Der BIF 
deckt alle Aufgabenbereiche der Eisenbahnin-
frastruktur ab.

Finanzierungsmodell

Der BIF ist ein unbefristeter, rechtlich unselbst-
ständiger Spezialfonds mit eigener Rechnung 
außerhalb des Bundeshaushalts. Seine Exis-
tenz, seine Einnahmequellen und deren Zweck-
bindung sind in der Verfassung verankert (Grei-
nus & Sutter 2021; Becker 2022) . Damit 
entzieht sich die Höhe der Schienenfinanzie-

rung weitgehend dem Zugriff jährlicher Haus-
haltsdebatten und wechselhafter politischer 
Prioritäten.

Das Eisenbahngesetz (EBG) legt fest, dass der 
Bund die Hauptlast der Finanzierung der Schie-
neninfrastruktur trägt (Art. 49 EBG). Er ist ver-
pflichtet, geplante Infrastrukturkosten des Be-
triebs und des Substanzerhalts zu finanzieren, 
die von den Trassenerlösen nicht gedeckt wer-
den (Art. 51(1) b EBG).4 

Der BIF ist für alle Aufgabenbereiche der Eisen-
bahninfrastruktur zuständig: Er finanziert Aus- 
und Neubau und bezuschusst Betrieb und Sub-
stanzerhalt, mit klarer Priorität für Betrieb und 
Erhalt. Die Mittel werden als Zuschüsse (2024: 
etwa zwei Drittel des Gesamtvolumens) und für 
einen Teil der Investitionen als zinslose, 
bedingt rückzahlbare Darlehen an die Infra-
strukturbetreiber vergeben.5

Mehrere Einnahmequellen fließen verbindlich 
in den BIF. Verfassungsrechtlich garantiert sind 
ein Mindestbeitrag des Bundes, Anteile der 
Mehrwert- und allgemeinen Bundessteuer, 
„angemessene“ Beiträgen der Kantone sowie 
ein erheblicher Anteil aus der Schwerverkehrs-
abgabe (vergleichbar mit der deutschen Lkw-
Maut).6 Die Schweiz nutzt damit gezielt Einnah-
men aus dem Straßengüterverkehr für die 
Schiene. Verschiedene Elemente sind preisin-
dexiert.7 Dazu kommen befristet weitere Antei-
le aus der Mehrwert- und der Mineralölsteuer. 
In Summe sind knapp zwei Drittel der Einnah-
men fest definiert.

https://www.bav.admin.ch/de/bahninfrastrukturfonds-bif
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Die SBB kann hingegen Tresoreriedarlehen bei der Eidgenössi-
schen Finanzverwaltung aufnehmen, um Investitionen außer-
halb der Sparte Infrastruktur vorzufinanzieren (z. B. Rollmateri-
al, Energieanlagen, Immobilien). Diese Darlehen werden 
marktkonform verzinst und fallen nicht unter die Schulden-
bremse (Art. 20 SBBG). Siehe https://www.efv.admin.ch/de/tre-
sorerieanlagen und https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/
suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233915
Diese sind: ein zusätzliches Promille der Mehrwertsteuer (bis 
längstens 2030) und neun Prozent des Reinertrags der Schwer-
lastabgabe (bis zur vollständigen Rückzahlung), maximal je-

doch 310 Millionen Euro zum Preisstand 2014.
Die Kostenschätzungen erfolgen auf einer bestimmten Preisba-
sis. Der Höchstbetrag kann mit dem Bahnbau-Teuerungsindex 
an die effektive Baupreisentwicklung angepasst werden, ohne 
nochmal einen parlamentarischen Beschluss einholen zu müs-
sen. 
In der Haushaltsaufstellung ist auch eine Aufstockung des Ver-
pflichtungskredits möglich; eine Reduktion nur für den Teil, der 
noch nicht verpflichtet ist.

Im Unterschied zu seinem Vorgänger kann der 
BIF keine Kredite aufnehmen – weder beim 
Bund noch am Kapitalmarkt.8 Noch nimmt der 
Bund Kredite auf, um den BIF zu bezuschussen. 
Verbliebene Darlehen des FinÖV werden zu-
rückgezahlt. Dafür wurden temporär zusätzli-
che Einnahmen bereitgestellt.9

Planung und Umsetzung

Der Bund sagt Zahlungen aus dem BIF für meh-
rere Jahre im Voraus zu und hinterlegt sie mit 
Ausbau- bzw. Qualitätserwartungen. Die ver-
fassungsrechtlich verankerten Zuflüsse in den 
BIF sichern ab, dass die erforderlichen Mittel in 
zukünftigen Haushaltsjahren zur Verfügung 
stehen.

Für Neu- und Ausbau beschließt das Parlament 
Ausbauschritte (STEP) mit langen Horizonten 
– aktuell bis 2035. Die Ausbauschritte beziehen 
sich auf konkrete Angebotsverbesserungen (z. 
B. besserer Takt) und werden nach Systemnut-
zen priorisiert. Was in die Planung aufgenom-
men wird, wird aus dem BIF finanziert. 

Der Mittelabruf aus dem BIF erfolgt auf Basis 
von Verträgen zwischen Infrastrukturbetreiber 
und der Bundesregierung. Diese Verträge le-
gen im Detail fest, welche Leistung der Infra-
strukturbetreiber für die bereitgestellten Mittel 
erbringt. Dafür werden im BIF Mittel für mehre-
re Jahre vorstrukturiert. Für Neu- und Ausbau-
vorhaben bewilligt das Parlament Verpflich-
tungskredite. Diese erlauben dem Bund bis zu 
einer festen Kostenobergrenze Verpflichtun-
gen einzugehen, die in zukünftigen Haushalts-
jahren wirksam werden (für Unterschiede in 
der Haushaltsmechanik siehe Box 1). Darauf 
aufbauend werden Umsetzungsvereinbarun-
gen für einzelne Projekte oder regionale Pro-
jektbündel abgeschlossen. Baupreisinflation 
kann berücksichtigt werden.10 Für Betrieb und 

Substanzerhalt legt das Parlament mehrjährige 
Zahlungsrahmen fest. Der Zahlungsrahmen 
definiert, wie viel Geld in dieser Periode ausge-
geben werden darf. Auf dieser Grundlage 
schließt der Bund mehrjährige Leistungsver-
einbarungen mit den Infrastrukturbetreibern.

Das Parlament genehmigt den jährlichen Mit-
telabfluss aus dem BIF mit der jährlichen Haus-
haltsaufstellung innerhalb des gesetzten Rah-
mens.11

Die Finanzierung ist nicht nur mehrjährig, son-
dern auch überjährig organisiert. Mittel verfal-
len zum Jahresende nicht, sondern verbleiben 
im Fonds. Die jährlichen Ausgaben dürfen die 
Einnahmen übersteigen, solange eine ausrei-
chende Reserve besteht. Investitionen lassen 
sich damit unabhängig von kurzfristigen Haus-
haltsschwankungen glätten und umsetzen. Mit-
telfristig müssen sich Einnahmen und Ausga-
ben ausgleichen.

Governance

Der BIF wird vom Bundesamt für Verkehr (BAV) 
verwaltet. Das Parlament kontrolliert strate-
gisch und finanziell, nicht operativ. Es be-
schließt zunächst die mehrjährigen Ausbau-
schritte (STEP) und setzt die finanziellen 
Leitplanken (Verpflichtungskredit und Zah-
lungsrahmen). Die jährlichen Entnahmen ge-
nehmigt es weiterhin im jährlichen Haushalts-
verfahren – jedoch innerhalb der zuvor 
festgelegten Mehrjahresrahmen. Die Mittelzu-
flüsse an den BIF stehen hingegen nicht mehr 
zur Diskussion.

Das Parlament kann auf Basis regelmäßiger Be-
richte der Regierung sowie Prüfungen der Fi-
nanzaufsicht und der Eidgenössischen Finanz-
kontrolle künftige Ausbauschritte anpassen. 
Beim FinÖV, der auch durch Kredite finanziert 

https://www.efv.admin.ch/de/tresorerieanlagen%20und%20https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233915
https://www.efv.admin.ch/de/tresorerieanlagen%20und%20https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233915
https://www.efv.admin.ch/de/tresorerieanlagen%20und%20https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233915
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https://anneepolitique.swiss/prozesse/22764-brg-finanzie-
rung-und-ausbau-der-eisenbahninfrastruktur-fabi-12-016
https://www.srf.ch/news/schweiz/fabi-nationalrat-will-mehr-
strecken-pendlerabzuege-und-keine-milchkuehe
https://www.nzz.ch/schweiz/drei-gegen-alle-anderen-
ld.1060507

https://www.admin.ch/de/klimafonds-initiative
https://www.srf.ch/news/schweiz/klimafonds-initiative-die-
schuldenbremse-als-hauptstreitpunkt

wurde, gab es noch ein gesondertes Aufsichts-
gremium als vertrauensbildende Maßnahme.

Demokratische Legitimation des Mehrjahresrah-
mens

2014 verankerte eine Volksabstimmung den 
BIF in der Bundesverfassung (62 Prozent Ja). 
Die dauerhafte Finanzierungsstruktur erhielt 
damit eine direkte demokratische Legitimation. 
Die Zustimmung war in allen Parteien hoch. 
Auch ein Drittel der Abgeordneten der natio-
nalkonservativen SVP stimmte – entgegen der 
Empfehlung ihrer Partei – dem Bundesbe-
schluss zu.12

Zweifel und Kritik bezogen sich vor allem auf 
das Wie der Umsetzung. Diskutiert wurde unter 
anderem die angelegte Querfinanzierung von 
der Straße zur Schiene, der Fahrkostenabzug 
für Pendler sowie mögliche Konflikte zwischen 
den Kantonen.13 Auch die wenigen Abgeordne-
ten, die sich gemeinsam mit Interessensvertre-
tungen der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie 
öffentlich gegen die Verabschiedung positio-
nierten, motivierten ihre Kritik fast ausschließ-
lich verteilungspolitisch.14 Als grundsätzlich un-
zulässige Einschränkung der Budgethoheit 
wurde der BIF nur vereinzelt kritisiert, z. B. von 
dem von mehreren multinationalen Unterneh-
men finanzierten liberalen Think Tank Avenir 
Suisse (Grünenfelder 2016). 

Am Beispiel der kürzlich abgelehnten Volksiniti-
ative für einen Klimafonds (70,7 Prozent Nein) 
zeigt sich allerdings, dass das institutionelle De-
sign entscheidend für die breite Zustimmung 
sein kann.15 Dieser Klimafonds zur Finanzie-
rung zusätzlicher Klimainvestitionen hätte 
auch teilweise durch Schulden finanziert wer-
den können. In einem fiskalpolitisch konserva-
tiven Land konnte die Finanzierung von Investi-
tionen durch eine Ausnahme von der 
Schuldenbremse nicht überzeugen.16

Zwischenfazit Schweiz

Im Schweizer Modell schafft die verfassungs-
rechtliche Verankerung des Bahninfrastruktur-
fonds und seiner zweckgebundenen Einnah-
mequellen eine stabile institutionelle 
Finanzierungsstruktur. Zahlungsrahmen und 
darauf aufbauende Leistungsvereinbarungen 
strukturieren die Zahlungen für Erhalt und Be-
trieb mehrere Jahre im Voraus vor. Verpflich-
tungskredite binden Mittel für Aus- und Neu-
bau und ermöglichen einen flexiblen Abruf in 
den Folgejahren. Eine Reserve im BIF glättet In-
vestitionen über die Jahre.

Grafik 1 zeigt vereinfacht das Schweizer Finan-
zierungsmodell.

https://anneepolitique.swiss/prozesse/22764-brg-finanzierung-und-ausbau-der-eisenbahninfrastruktur-fabi-12-016
https://anneepolitique.swiss/prozesse/22764-brg-finanzierung-und-ausbau-der-eisenbahninfrastruktur-fabi-12-016
https://www.srf.ch/news/schweiz/fabi-nationalrat-will-mehr-strecken-pendlerabzuege-und-keine-milchkuehe
https://www.srf.ch/news/schweiz/fabi-nationalrat-will-mehr-strecken-pendlerabzuege-und-keine-milchkuehe
https://www.nzz.ch/schweiz/drei-gegen-alle-anderen-ld.1060507
https://www.nzz.ch/schweiz/drei-gegen-alle-anderen-ld.1060507
https://www.admin.ch/de/klimafonds-initiative
https://www.srf.ch/news/schweiz/klimafonds-initiative-die-schuldenbremse-als-hauptstreitpunkt
https://www.srf.ch/news/schweiz/klimafonds-initiative-die-schuldenbremse-als-hauptstreitpunkt


10 von 34

HINTERGRUNDPAPIER

Abbildung 3:  Schematische Darstellung des Schweizer Finanzierungsmodells; Quelle: Eigene Darstellung

Erklärbox 1: Unterschiede in der Haushaltsmechanik

Deutschland: Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung erlaubt dem Bund, Verpflichtungen einzugehen, die erst 
in künftigen Haushaltsjahren zu Ausgaben führen – etwa Verträge zu schließen oder Bestel-
lungen auszulösen. Sie ist im Bundeshaushalt an einen Haushaltstitel geknüpft und legt fest, 
bis zu welchem Betrag in welchem Jahr Verpflichtungen eingegangen werden dürfen. Nicht 
abgerufene Ermächtigungen verfallen am Jahresende.

Schweiz: Verpflichtungskredit und Zahlungsrahmen

Der Verpflichtungskredit ermächtigt die Regierung, für ein bestimmtes Vorhaben bis zu ei-
nem Höchstbetrag Verpflichtungen einzugehen. Das Parlament beschließt den Höchstbe-
trag, Projektzweck und gegebenenfalls Projektabschnitte. Das „Ob“ ist damit geklärt; das 
„Wann“ kann nach Bedarf über die Haushaltsjahre flexibel gestaltet werden. Der Verpflich-
tungskredit ist damit eine Art überjährige Verpflichtungsermächtigung mit Projektbezug.  
Die tatsächlichen Jahresscheiben werden im Finanzplan ausgewiesen und im jeweiligen 
Haushalt bewilligt. Mit dem Zahlungsrahmen legt das Parlament den Höchstbetrag fest, der 
in einem bestimmten Ausgabenbereich über mehrere Jahre ausgegeben werden darf. Er ist 
das parlamentarische Instrument zur mittelfristigen Ausgabensteuerung. Die tatsächlichen 
Zahlungen werden jährlich im Haushalt beantragt und vom Parlament bewilligt.
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Österreich: Planungssicherheit und hohe 
Investitionsvolumina ohne Fonds

Österreich hat keinen dedizierten Fonds, er-
reicht langfristige Planungssicherheit aber mit 
einem gut abgestimmten System, in dessen 
Zentrum die Annuitätenfinanzierung steht. 
Der Bund finanziert dabei Investitionen über 
Bundesdarlehen vor. Er zahlt dann 80 Prozent 
der Investitionskosten über 30 Jahre zurück. 
Das Ergebnis: Hohe Investitionen für die Schie-
nen bei deutlich geringerer Haushaltsbelas-
tung.

Historische Entwicklung

Ab den frühen 2000er-Jahren trieb Österreich 
einige wichtige Großbauprojekte voran. Gleich-
zeitig drohte ein Sanierungsstau. Die ÖBB 
stand vor ähnlichen Problemen wie die DB heu-
te. Der Bund begann deshalb 2007, Investitio-
nen der ÖBB Infra nicht mehr überwiegend als 
Baukostenzuschüsse zu finanzieren, sondern 
über Annuitäten. 2017 stellte Österreich voll-
ständig auf dieses Finanzierungssystem um.

Finanzierungsmodell

Betrieb und Instandhaltung finanziert der Bund 
– wie in der Schweiz – über direkte Zuschüsse 
aus dem Bundeshaushalt. Bei Investitionen 
läuft es anders: Der Bund nimmt über die Ös-
terreichische Bundesfinanzierungsagentur 
(OeBFA) Kredite am Kapitalmarkt auf (z. B. in 
Form von Bundesanleihen) und reicht sie als 
Darlehen an die ÖBB Infra weiter. Die OeBFA ist 
das Schatzamt der Republik Österreich, das die 
Bundesschulden verwaltet. Rechtliche Grund-
lage ist eine sogenannte Rechtsträgervereinba-

rung. Für mehrheitlich bundeseigene Rechts-
träger wie die ÖBB Infra kann die OeBFA auf 
Aufforderung des Finanzministers Kredite auf-
nehmen und die Mittel als Darlehen weiterrei-
chen (§81 Bundeshaushaltsgesetz (BHG), siehe 
auch Rechnungshof Österreich 2019; 2022).

Der entscheidende Vorteil: Auf diese Weise 
profitiert die ÖBB Infra von den günstigeren 
Refinanzierungskosten des Bundes. Formell 
handelt mit der OeBFA zwar der Bund. Die so 
entstehenden Verbindlichkeiten werden je-
doch außerhalb der regulären Bundes-
buchführung geführt (§99 BHG).

Der Bund übernimmt 80 Prozent der Investiti-
onskosten in Form einer 30-jährigen Annuität
(beim Großprojekt Brenner Basistunnel 100 
Prozent und 50 Jahre). Mit den Annuitätenzu-
schüssen zahlt er einen konstanten Betrag für 
Zins und Tilgung über die jeweilige Laufzeit zu-
rück. Die restlichen 20 Prozent trägt die ÖBB 
aus eigenen Erlösen, etwa den Trassenentgel-
ten. Das Annuitätenmodell bedeutet, dass eine 
Investition nicht sofort in voller Höhe, sondern 
über viele Jahre in gleichbleibenden Raten (An-
nuität) im Bundeshaushalt wirksam wird (Gra-
fik 2). 

Das zeitliche Strecken der Kosten hat einen 
doppelten positiven Effekt: Erstens wird nur der 
Annuitätenzuschuss unmittelbar haushalts-
wirksam – ein Dreißigstel der Investitionssum-
me zuzüglich Zinsen. Österreich kann so höhe-
re Investitionen tätigen, ohne die jährliche 
Haushaltsbelastung im gleichen Maß zu erhö-
hen. Aktuell sind bis 2030 jährliche Investitio-
nen in Höhe von rund 3,3 Milliarden Euro vor-

Österreich: Vorbelastungen

Vorbelastungen ermächtigen die Regierung zur Bindung zukünftiger Budgets. Vorbelastun-
gen müssen per Vorbelastungsgesetz vom Parlament beschlossen werden, wenn zumindest 
in einem zukünftigen Haushaltsjahr quantitativ relevante Auszahlungen des Bundes zu leis-
ten sind, was die Entscheidung politisch sichtbar und schwer revidierbar macht. Im Falle der 
Schienenfinanzierung wird eine Gesamtsumme, die zur Finanzierung des Rahmenplans aus 
dem Bundeshaushalt benötigt wird, beschlossen. Die Jahresscheiben ergeben sich aus dem 
Finanzierungsmodell und werden nicht separat beschlossen.

Erklärbox 1: Unterschiede in der Haushaltsmechanik
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gesehen. Das entspricht einer Annuität von et-
was über 100 Millionen Euro pro Jahr über die 
jeweilige Laufzeit. Im Haushalt werden dann 
die kumulierten Annuitätenzuschüsse für be-
reits getätigte und neue Investitionen wirksam. 

Bis 2030 sind das 1,5 bis 2 Milliarden Euro pro 
Jahr. Zweitens entsteht Planungssicherheit für 
die ÖBB und den Bundeshaushalt, gerade weil 
der Bund die langfristige Verpflichtung eingeht, 
den Kredit der OeBFA zu tilgen.

Eine wichtige Einschränkung: Die Rechtsträ-
gerfinanzierung fällt unter die europäischen 
Schuldenregeln. Seit der Umstellung auf das 
Europäische System Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen (ESVG 2010) wird die ÖBB In-
fra dem Staatssektor zugeordnet.17 Ihre Schul-
den werden vollständig dem österreichischen 
Schuldenstand unter den Maastricht-Regeln 
zugerechnet. Das Annuitätenmodell reduziert 
zwar die unmittelbare Haushaltsbelastung, die 
kreditfinanzierten Investitionen zahlen jedoch 

weiterhin in voller Höhe auf den Schuldenstand 
des Bundes ein.

Planung und Umsetzung

Das Zielnetz 2040 gibt das langfristige strategi-
sche Zielbild für die Schieneninfrastruktur vor. 
Es wird in ein sechsjähriges Investitionspro-
gramm – den Rahmenplan – übersetzt. Was im 
Rahmenplan steht, wird verlässlich finanziert.

Abbildung 4:  Investitionen des Rahmenplans 2025-30 und Annuitäten; Quelle: Eigene Berechnungen nach ÖBB Infra   
 Rahmenplan 2025-2030

17 Die europäischen Fiskalregeln sind strenger als nationale Haus-
haltsregeln. Nach dem ESVG 2010 wird eine Einheit dem Staats-
sektor zugeordnet, wenn sie überwiegend (mehr als 50 Pro-

zent) durch staatliche Zuschüsse finanziert wird und nicht zu 
Marktpreisen operiert.
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Der Rahmenplan legt Investitionsvolumen, zeit-
liche Verteilung und Projektprioritäten für Be-
standserhalt und Ausbau fest. Er wird jedes 
Jahr fortgeschrieben. Der Rahmenplan weist 
Kosten auf Projektebene aus, wird aber als 
Portfolio von der ÖBB in Abstimmung mit dem 
Fachministerium erstellt und vom Ministerrat 
beschlossen.18 Diese Portfoliofinanzierung er-
möglicht der ÖBB eine systemoptimale Umset-
zung der Vorhaben und effiziente Steuerung. 
Die im Rahmenplan vereinbarten Investitionen 
müssen innerhalb der Obergrenzen des Bun-
desfinanzrahmengesetzes (BFRG) – dem zen-
tralen Instrument der mittelfristigen Finanzpla-
nung des Bundes – liegen.19

Der Bund hat sich gesetzlich verpflichtet, Zu-
schüsse zu Investitionen und Instandhaltung 
(§42 Abs. 2 Bundesbahngesetz (BBG)) zu leisten 
sowie eine Deckungslücke bei den Betriebsaus-
gaben (§ 42 Abs. 1 BBG) zu schließen, wenn die 
Trassenpreiseinnahmen nicht ausreichen. Das 
Besondere: Diese Finanzierungspflicht für be-
triebliche Deckungslücken gilt auch bei Kosten-
schocks und kommt einer impliziten Staats-
garantie gleich.

Im nächsten Schritt bindet der Bund die in zu-
künftigen Haushaltsjahren benötigten Auszah-
lungen über sogenannte Vorbelastungen
haushaltsrechtlich vor (siehe Box 1). Für Inves-
titionen wird der Gesamtbetrag der aus dem 
Rahmenplan resultierenden Annuitäten geneh-
migt. Das Vorbelastungsgesetz erlaubt, den 
Bundeshaushalt bis zum Ende der Annuitäten-
laufzeit zu belasten. Beim aktuellen Rahmen-
plan 2025-30 werden Vorbelastungen bis 2079 
erzeugt, ohne die jährlichen Beträge genau 
festzulegen. Für Betrieb und Instandhaltung 

werden Vorbelastungen als Gesamtbewilligung 
für den Zeitraum des aktuellen Rahmenplans 
ausgegeben. Diese wirken funktional überjäh-
rig. Formale Überjährigkeit gibt es im österrei-
chischen Modell hingegen nicht. Es werden 
also keine Mittel ins nächste Haushaltsjahr 
übertragen. Die Vorbelastungen bilden die 
rechtliche Grundlage für Vertragsabschlüsse 
mit Mehrjahreswirkung.

Zwei rollierende Zuschussverträge setzen auf 
dem Rahmenplan auf – einer für Betriebszu-
schüsse und einer für Investitionen. Sie werden 
zwischen dem Verkehrsministerium im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium und der 
ÖBB Infra geschlossen und legen die vertragli-
che Verpflichtung des Bundes zur Leistung der 
Zuschüsse fest.  Die Zuschussverträge konkre-
tisieren die Höhe der Zuschüsse und die Zah-
lungsmodalitäten, etwa die Ausgestaltung der 
Annuität.20  Verschiebungen zwischen den Jah-
ren sind möglich, solange die Gesamtsumme 
des Rahmenplans nicht überschritten wird.

Das System ist nicht starr, sondern entwickelt 
eine verbindliche, rechtlich abgesicherte Richt-
schnur. Eine Veränderung geplanter Investitio-
nen in späteren Jahren ist über die rollierenden 
Instrumente möglich, wenn sich beispielsweise 
Zins- oder Konjunkturbedingungen verändern, 
Kosten bei anderen Projekten steigen oder ge-
spart werden muss. Sparvorgaben kann die 
ÖBB systemschonend nach eigenem Ermessen 
umsetzen. Die endgültige Zahlung legt das 
jährliche Bundesfinanzgesetz (entspricht dem 
Haushaltsbeschluss in Deutschland) fest, aller-
dings innerhalb des vorstrukturierten Rah-
mens.

18

19

20Projektkosten werden mit einer einheitlichen Berechnungsme-
thodik berechnet. Dabei werden auch Planungsleistungen 
sowie andere interne Leistungen der ÖBB Infra berücksichtigt.
Das BFRG legt jährlich für vier Jahre im Voraus eine verbindliche 
Auszahlungsobergrenze für den Gesamthaushalt fest, die dann 
in fünf Rubriken und 58 Untergliederungen unterteilt wird.  Für 
die Schienenfinanzierung ist die Untergliederung 41-Mobilität 
maßgeblich. 

Die Zuschüsse zu Investitionen und Instandhaltung ergeben 
sich aus der Summe aller laufender Annuitäten aus alten und 
neuen Investitionen unter Berücksichtigung des Tilgungsfort-
schritts, Zinssatzes und der Laufzeit. Die jährlichen Kosten wer-
den dynamisiert, üblicherweise mit 2,5 Prozent pro Jahr („Valo-
risierung“). 
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Governance

Die Regierung beschließt den Rahmenplan und 
übermittelt ihn dem Parlament zur Kenntnis. 
Das Parlament beschließt das dazugehörige 
Vorbelastungsgesetz – die notwendige Grund-
lage für die Zuschussverträge und die parla-
mentarische Budgethoheit. Haushaltspolitisch 
gewichtige Vorbelastungen benötigen ein sepa-
rates Gesetz.21 Den Haushalt beschließt das 
Parlament jährlich. Dabei kann der Wert des 
Zuschussvertrags jedoch nicht unterschritten 
werden. Das Verkehrsministerium berichtet 
dem Parlament jährlich. Die bundeseigene 
Dienstleistungsorganisation Schig mbH über-
wacht und kontrolliert die vertraglichen Ver-
pflichtungen im Auftrag des Verkehrsministeri-
ums.

Neben dem System „aus einem Guss“ sticht das 
kooperative, vertrauensvolle Verhältnis zwi-
schen ÖBB und Fachministerium heraus. Die-
ses Vertrauen spiegelt sich zum einen in der 
starken Trägerschaft der ÖBB wider. Zentral ist 
dabei die Selbstverantwortlichkeit der ÖBB. 
Der Rahmenplan wird nicht top-down vorgege-
ben, sondern ist im Wesentlichen ein Instru-
ment der ÖBB. Die ÖBB entscheidet selbst über 
die systemoptimale Umsetzung von Mitteln 
und Vorgaben, in enger Abstimmung und Ko-
operation mit dem Ministerium. Diese Verbin-
dung aus Entscheidungskompetenz und finan-
zieller Eigenverantwortung reduziert 
strukturell die Konfliktflächen mit dem Ministe-
rium.

Das kooperative Verhältnis zeigt sich auch in 
der praktischen Ausgestaltung: Selbst in Jah-
ren, in denen keine Fortschreibung des Zu-
schussvertrags abgeschlossen wurde, wurden 
Zuschüsse ausgezahlt. Die implizite Staatsga-
rantie spiegelt das Vertrauen wider, dass die 
ÖBB im Sinne des Eigentümers handelt. Kön-
nen die vereinbarten Leistungen nicht kosten-
deckend umgesetzt werden, kann die ÖBB um 
einen Zuschuss in nicht definierter Höhe ersu-
chen. Der Gesetzestext ist hier sehr weich for-

muliert. Dieses kooperative Verhältnis ist auf 
der Grundlage klarer Steuerungsmechanismen 
und einem geteilten Verständnis der Zusam-
menarbeit möglich. Dass diese selbstverant-
wortliche Finanzierung bisher so erfolgreich 
war, dürfte das gegenseitige Vertrauen weiter 
verstärken.

Demokratische Legitimation des Mehrjahresrah-
mens

In Österreich legitimieren Transparenz und Re-
gelmäßigkeit des Verfahrens die Vorbindung 
künftiger Haushaltsjahre. Die einzeln demokra-
tisch beschlossenen Prozessschritte wirken ku-
mulativ und autorisieren die Haushaltsbindun-
gen, wenngleich impliziter als in der Schweiz.

Der Rechnungshof Österreichs (2021; 2025) kri-
tisierte in Prüfberichten Verspätungen beim 
Beschluss des Rahmenplans und der Zuschuss-
verträge. Er mahnte außerdem eine Verbesse-
rung der Verwendungsnachweise. Diese Kritik-
punkte wurden jedoch als operative Fehler 
gerahmt, mit deren Korrektur die Legitimation 
der Mehrjahresbindung wieder hergestellt 
wird.

Wie auch in Schweiz dreht sich die mediale Dis-
kussion vor allem um Investitionsvolumina, 
Streckenausbauten und regionale Verteilung 
spezifischer Projekte.22 Auch die Vorbelastun-
gen wurden medial eher erklärend als proble-
matisierend gerahmt.

Zwischenfazit Österreich

Das Zusammenspiel eng aufeinander abge-
stimmter Instrumente erzeugt in Österreich 
hohe Investitionen und Planungssicherheit. 
Der Bund verpflichtet sich gesetzlich zur Bezu-
schussung von Investitionen, Instandhaltung 
und betrieblichen Deckungslücken der ÖBB. 
Das entspricht einer impliziten Staatsgarantie. 
Der Rahmenplan legt Investitionen für sechs 
Jahre fest.

21 22Dies betrifft Vorbelastungen, die in einem Haushaltsjahr mehr 
als zehn Prozent der im BFRG vorgesehenen Jahresobergrenze 
der Untergliederung „Mobilität“ überschreiten. 

https://orf.at/stories/3395915/ und https://www.leadersnet.at/
news/90052,neuer-oebb-rahmenplan-offiziell-praesentiert.
html 

https://orf.at/stories/3395915/%20und%20https://www.leadersnet.at/news/90052,neuer-oebb-rahmenplan-offiziell-praesentiert.html
https://orf.at/stories/3395915/%20und%20https://www.leadersnet.at/news/90052,neuer-oebb-rahmenplan-offiziell-praesentiert.html
https://orf.at/stories/3395915/%20und%20https://www.leadersnet.at/news/90052,neuer-oebb-rahmenplan-offiziell-praesentiert.html
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Der Bund nimmt über die Österreichische Fi-
nanzierungsagentur Kredite am Kapitalmarkt 
auf und reicht diese als Darlehen an die ÖBB 
Infra weiter. Die Kredite werden im Rahmen ei-
ner Rechtsträgervereinbarung aufgenommen 
und gesondert von den Abschlussrechnungen 
des Bundes geführt. Der Bund bezuschusst die 
Rückzahlung der Kreditsumme der ÖBB Infra 
über 30 Jahre. Damit werden die Finanzie-
rungskosten über die Nutzungsdauer ge-
streckt. Entsprechende Zuschussverträge sa-

gen der ÖBB Infra Zahlungen über mehrere 
Jahre verbindlich zu. Die Annuitätenzuschüsse 
reduzieren dabei die unmittelbare Haushalts-
belastung deutlich. Außerdem verbessern sie 
die mittelfristige Ausgabensteuerung: Die An-
nuitäten erzeugen planbare Mittelabflüsse für 
einen langen Zeitraum, die über Vorbelastun-
gen vorgebunden werden.

Grafik 3 zeigt vereinfacht die Finanzierung der 
Schieneninfrastruktur in Österreich.

Abbildung 5:  Schematische Darstellung des österreichischen Finanzierungsmodells; Quelle: Eigene Darstellung
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Wir identifizieren vier Faktoren, die in beiden 
Modellen enthalten und die für eine erfolgrei-
che Schienenfinanzierung zentral sind. Schweiz 
und Österreich formen sie lediglich unter-
schiedlich aus. 

Erstens legt der Bund in beiden Ländern die eu-
roparechtliche Finanzierungsverpflichtung
der Schieneninfrastruktur (2012/34 EU) deut-
lich weiter aus als in Deutschland und veran-
kert sie als Verpflichtung im nationalen Recht.23

Sowohl in der Schweiz und in Österreich fallen 
Trassengebühren an. Der entscheidende Un-
terschied zur deutschen Regulatorik besteht 
darin, dass die Infrastrukturkosten nicht voll-
ständig durch die Nutzungsgebühren finanziert 
werden sollen. Beide Systeme stützen sich auf 
gesetzlich definierte Finanzierungsverpflich-
tungen, insbesondere für Betrieb und Erhalt. 
Für die Umsetzung wurden stabile institutionel-
le Finanzierungsrahmen geschaffen: der ver-
fassungsrechtlich verankerte BIF in der Schweiz 
und die Annuitätenfinanzierung in Österreich. 

Zweitens macht der Bund innerhalb dieser 
Rahmen verlässliche Zahlungszusagen für 
mehrere Jahre im Voraus. Erwartete Leistun-
gen werden klar definiert, Zahlungen im Ge-
genzug im Haushalt vorgehalten und über Ver-
träge zivilrechtlich abgesichert. Schweiz und 
Österreichs unterscheiden sich dabei in ihrer 
Instrumentierung, erfüllen aber denselben 
Zweck: Planungssicherheit über (haushalts-)po-
litische Konjunkturzyklen hinweg. 

Drittens sind Planung, Umsetzung im Haushalt 
und Zahlungsvereinbarungen aufeinander ab-
gestimmt. Die Finanzierungsmodelle der Nach-

barländer sind systemisch integriert. In die 
Planung wird jeweils aufgenommen, was finan-
ziert ist. Von der Planung führt ein kohärenter 
Pfad direkt zur Vorbindung der Mittel im Haus-
halt und verbindlichen Verträgen.24

Planungssicherheit entsteht aus dem Zu-
sammenspiel dieser drei Bestandteile: der 
institutionellen Verankerung der europa-
rechtlichen Finanzierungsverpflichtung, 
verlässlichen mehrjährigen Zahlungszusa-
gen und ihrer systemischen Integration von 
der Planung bis zum Vertrag.

Planungssicherheit ist notwendig, aber nicht 
hinreichend. Die Finanzierungsstruktur muss 
auch mit genug Geld gefüllt werden. Hier ver-
schränken sich Planungssicherheit und Finan-
zierung: Es sollte nicht jedes Jahr neu ausge-
handelt werden müssen, ob und in welcher 
Höhe das passiert. 

Deshalb ist viertens die dauerhafte Absiche-
rung auskömmlicher Finanzmittel entschei-
dend für eine erfolgreiche Schienenfinanzie-
rung. Die Schweiz erreicht dies durch die 
Zweckbindung fest definierter Steueranteile, 
die automatisch an den Fonds fließen. Öster-
reich nutzt mit der Annuitätenfinanzierung ei-
nen Mechanismus, der hohe Investitionen bei 
gleichzeitig deutlich reduzierter Haushaltsbe-
lastung ermöglicht.

Tabelle 1 fasst die vier Elemente und ihre jewei-
lige Ausprägung zusammen.

23 24Auch Deutschland hat mit dem Eisenbahnregulierungsgesetz 
die EU-Richtlinie umgesetzt; nur eben nicht als Finanzierungs-
verpflichtung.

In Deutschland dagegen gibt es derzeit fünf fertig geplante 
Bauprojekte, die wegen fehlender Gelder nicht beginnen kön-
nen, siehe https://dserver.bundestag.de/btd/21/035/2103591.
pdf.

Zentrale Elemente einer erfolgreichen Schienenfinanzierung3.

https://dserver.bundestag.de/btd/21/035/2103591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/035/2103591.pdf


17 von 34

HINTERGRUNDPAPIER

Im Gesamtbild ergibt sich ein System mit zwei 
Komponenten: 

Institutionelle Verankerung der Finanzie-
rung: Zunächst wird eine stabile Finanzie-
rungsstruktur geschaffen. Diese wird dann in 
ausreichender Höhe befüllt.

Systemische Integration: Die Planung führt 
direkt zur Vorbindung der Mittel im Haushalt 
und zu passenden Verträgen.

Grafisch lässt sich das System einer erfolgrei-
chen Finanzierungsstruktur wie folgt darstel-
len:

Element Schweiz Österreich
Pl

an
un

gs
si

ch
er

he
it

Institutionalisierung der
Finanzierungsverpflichtung

Gesetzliche Zuschuss-
pflicht für Betrieb 
und Erhalt; Fonds 
und Zweckbindung 
Einnahmen in der 
Verfassung

Gesetzliche Zuschuss-
pflicht, implizite 
Staatsgarantie für Be-
triebsdefizit

Mehrjährige
Zahlungszusagen

Vorbindung 
im Haushalt

Verpflichtungskredit 
und Zahlungsrahmen

Vorbelastungen

Verträge Umsetzungs- bzw. 
Leistungsvereinba-
rung

Zuschussverträge

Fi
na

nz
ie

ru
ng

Systemische Integration Ja Ja, über Rahmenplan 

Dauerhaft auskömmliche Mittel
Zweckbindung meh-
rerer Steueranteile 
und Mindesteinlage 
Haushalt

Annuitätenmodell 
streckt Haushaltsbe-
lastung

Tabelle 1:  Wesentliche Elemente einer erfolgreichen Schienenfinanzierung in der Schweiz und Österreich; Quelle: Eigene   
 Darstellung

Abbildung 6:  Zentrale Elemente einer erfolgreichen Schienenfinanzierung; Quelle: Eigene Darstellung
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Deutschland: keine Verbindlichkeit bei Plan und Geld

Um die Defizite der Finanzierungsarchitektur in 
Deutschland zu verstehen, beschreiben wir die 
aktuelle Infrastrukturplanung und -finanzie-
rung. 

Die Planung: keine Verbindlichkeit beim 
Zielbild

Auf die Frage, was die deutsche Schieneninfra-
struktur eigentlich leisten soll, gibt es keine kla-
re Antwort.

Formal ist der Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) das zentrale verkehrsträgerüber-
greifende Planungsinstrument der Bundesre-
gierung. Der BVWP orientiert sich an Verkehrs-
prognosen und ermittelt für Straße, Schiene 
und Wasserstraße, welche Infrastrukturprojek-
te sich volkswirtschaftlich lohnen. Projekte wer-
den anhand von Kosten-Nutzen-Analysen be-
wertet und nach Dringlichkeit priorisiert.25 Der 
aktuelle BVWP stammt aus dem Jahr 2016 und 
gilt bis 2030.

Der BVWP hat selbst keine unmittelbare 
Rechtswirkung. Er bildet die Grundlage für den 
Bedarfsplan Schiene, eine Anlage des Bun-
desschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG). 
Nur was in den Bedarfsplan aufgenommen 
wird, darf geplant und gebaut werden. 

Effektiv wurde der BVWP bei der Schiene je-
doch vom Deutschlandtakt abgelöst. Der 
Deutschlandtakt verfolgt einen anderen An-
satz: Er spezifiziert das gewünschte Verkehrs-
angebot – also welche Takte, Anschlüsse und 
Reisezeiten erreicht werden sollen. Daraus lei-
tet er den Infrastrukturbedarf im Bestandsnetz 
sowie für Aus- und Neubau ab. Das Genehmi-
gungsbeschleunigungsgesetz 2023 verankerte 
den Deutschlandtakt-Zielfahrplan de facto als 
maßgeblichen Planungsmaßstab. Seither leitet 
der Bund die Projektliste des Bedarfsplans 

Schiene direkt aus dem Zielfahrplan des 
Deutschlandtakt ab. 

Die Fokussierung auf das Angebot statt auf Ein-
zelprojekte ist lange überfällig. Doch öffentlich 
existiert bislang nur eine Arbeitsversion. 2025 
wurde die erste Etappe „Zielnetz 2035“ ange-
kündigt. Die Veröffentlichung steht aus. Auch 
der rechtliche Status des Deutschlandtakts ist 
bis heute unklar: Bundestag und Bundesregie-
rung unterstützen ihn als Zielbild. Beschlossen 
wurde er jedoch nicht.26

Die Aufnahme in den Bedarfsplan ist jedoch 
eine notwendige, keine hinreichende Bedin-
gung für den Bau. Viele Projekte im Bedarfs-
plan werden nicht oder nur nach sehr langer 
Zeit umgesetzt, unter anderem weil sich keine 
konkrete Umsetzungsstrategie anschließt. Eine 
Umsetzungs- oder Finanzierungsgarantie gibt 
es somit auch nach diesem Schritt nicht.

Der für 2026 angekündigte Infraplan soll diese 
Lücke schließen. Er soll den Deutschlandtakt in 
eine kohärente, auf fünf Jahre angelegte Um-
setzungsstrategie übersetzen. Damit wird der 
Infraplan ein verbindliches Arbeitsprogramm 
für die DB InfraGO. Der Infraplan soll Neu- und 
Ausbau, Bestandserhalt, Sanierung und Mo-
dernisierung umfassen und jährlich fortge-
schrieben werden.

Der Infraplan ist ein Fortschritt, doch seine 
Wirksamkeit steht und fällt mit der Finanzie-
rung. Wie genau die Vorhaben mit der Finanzie-
rung verzahnt werden entscheidet, ob sich die 
Planungssicherheit verbessert – oder ob nur 
ein weiteres Planungsinstrument geschafft 
wird, das die Steuerung weiter verkompliziert.

4.

25 26An der zugrundeliegenden Methodik gibt es seit Langem Kritik: 
Die Nutzen-Kosten-Analyse basiere auf veraltete Kosten- und 
Nutzenannahmen, die CO₂-Schadenskosten und Baupreise 
massiv unterschätzen, und die Verkehrsprognosen seien zu 
stark am Status quo orientiert. Anpassungen sind spätestens 
alle fünf Jahre in der Bedarfsplanüberprüfung möglich. In der 
letzten Prüfung 2024 wurde kein Anpassungsbedarf festge-
stellt.

In der „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ (2025) 
wurde der Deutschlandtakt vom BMV als das Zielbild für die 
Schieneninfrastruktur bestätigt. Für die Bestätigung durch den 
Bundestag im Jahr 2023 siehe https://dserver.bundestag.de/bt-
d/20/089/2008922.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/089/2008922.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/089/2008922.pdf
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Die Finanzierung: Jährlichkeit und Haus-
haltsvorbehalt

Die Schiene wird aktuell aus drei Quellen finan-
ziert (Grafik 5): Verkehrsetat, Verteidigungsetat 

und dem SVIK. Das SVIK trägt den Großteil, ist 
aber zeitlich und quantitativ begrenzt. Der Kern 
des Problems: Die gesamte Finanzierung steht 
effektiv unter Haushaltsvorbehalt.

Neu- und Ausbau

Der Bund finanziert Aus- und Neubau weitge-
hend diskretionär über den Bundeshaus-
halt. Das ist normal – schließlich ist das Parla-
ment der Souverän. Das bedeutet aber auch: 
Die Mittel werden jedes Jahr nach politischem 
Ermessen neu ausgehandelt, ohne verbindli-
che Zusagen für priorisierte Ausbauprojekte. 
Finanziert wird projektbasiert. Dafür müssen 
im Rahmen der Bedarfsplanumsetzungsverein-
barung (BUV) für Projekte einzeln oder im Ver-
bund Finanzierungsvereinbarungen ge-
schlossen werden.27  Diese Mittel stehen unter 
Haushaltsvorbehalt (§4 BUV). Bei Haushalts-
druck können die Vereinbarungen angepasst 
werden.

Erhalt

Beim Substanzerhalt gibt es mit der Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV, ab 
2027 LV InfraGO) einen mehrjährigen Vertrag 
zwischen Bund, DB und DB InfraGO. Dieser 
Vertrag definiert für üblicherweise fünf Jahre, 
wie Ersatzinvestitionen und Instandhaltung fi-
nanziert werden und welche Qualitätsstan-
dards die DB InfraGO im Gegenzug einhalten 
muss.28 Die LuFV suggeriert damit Planungssi-
cherheit, doch auch hier werden die tatsächli-
chen Mittel jährlich bewilligt und können in 
Nachträgen angepasst werden. Da dafür ein 
Vertrag geändert werden muss, ist die Bin-
dungswirkung etwas höher als bei den Finan-
zierungsvereinbarungen für den Ausbau. Den-

27

28

Die BUV ist ein Rahmenvertrag zwischen Bund und DB InfraGO. 
Sie regelt unter anderem, welche Projekte umgesetzt werden, 
welche Kosten förderfähig sind und wie Planung, Bau, Abrech-
nung und Controlling erfolgen.
Der Bund stellt dafür den sogenannten Infrastrukturbeitrag zur 
Verfügung. Die DB InfraGO entscheidet dann, welche konkre-
ten Ersatzinvestitionen sie damit finanziert. Außerdem werden 

Dividendenzahlungen der DB an den Bund und die seitens der 
DB für die Instandhaltung einzusetzenden Eigenmittel festge-
schrieben. Die Dividende enthält mindestens die Gewinne aus 
der Infrastruktur und geht wiederum in den Infrastrukturbei-
trag ein. Seit 2024 zahlt der Bund auch einen Instandhaltungs-
beitrag (§ 11a BSWAG).

Abbildung 7:  Finanzierung der Schieneninfrastruktur im Jahr 2026 (schematisch); Quelle: Eigene Darstellung
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noch ist die mehrjährige Zahlungszusage nicht 
rechtlich bindend.

Sonstiges

Zusätzlich zu den Finanzierungsvereinbarun-
gen der BUV und der LuFV gibt es eine Vielzahl 
weiterer individualisierter Finanzierungsverein-
barungen (FinVen), zum Beispiel für die Finan-
zierung der Digitalisierung und Lärmschutz. 

Haushaltsrechtliche Vorbindung

Als Absichtsbekundung für zukünftige Zahlun-
gen existiert der verkehrsträgerübergreifende
Investitionsrahmenplan (IRP). Dieser fünfjäh-
rige, rollierende Finanzierungsplan des BMV 
zeigt auf, aus welchen Finanzquellen und in 
welchem Zeitraum die Investitionen des Bun-
des finanziert werden sollen – allerdings rein 
indikativ und rechtlich unverbindlich.

Über Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
werden Ausgabenzusagen für zukünftige Haus-
haltsjahre ermöglicht. Das klingt nach Verbind-
lichkeit, greift in der Praxis aber zu kurz. VE 
werden im Bundeshaushalt an Haushaltstitel 
gebunden und beziehen sich also auf bestimm-
te Aufgabenbereiche, z. B. Neu- und Ausbau. 
Das Verkehrsministerium soll näherungsweise 
wissen, für welche Projekte die VE ausgereicht 
werden. Eine Finanzierungsgarantien für ein-
zelne Projekte sind VE nicht. Nicht genutzte Er-

mächtigungen verfallen am Jahresende. Ver-
pflichtungsermächtigungen stellen damit eher 
Absichtserklärungen dar, die abgerufen wer-
den können – oder eben auch nicht.

Dabei sind die Ressorts aufgefordert, nur einen 
bestimmten – mit Entfernung zum Haushalts-
jahr abnehmenden – Anteil des Titelansatzes 
im Finanzplan über VE vorzubinden.29  Bei ge-
setzlichen Verpflichtungen wie der LuFV kann 
jedoch davon abgewichen werden.

Das deutsche Haushaltsrecht räumt schon 
heute die Möglichkeit der überjährigen Über-
tragbarkeit ein (§ 19 Bundeshaushaltsord-
nung (BHO)). Nicht abgerufene Mittel können 
bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjah-
res verfügbar gehalten werden, wenn dies der 
sparsamen Mittelverwendung dient. Für Inves-
titionsausgaben ist dies grundsätzlich der Fall. 
Das heißt, die Ausgabereste erscheinen im Fol-
gejahr zwar wieder im Titel. Es heißt aber nicht 
unbedingt, dass der geplante Mittelansatz um 
diesen Betrag erhöht wird. 30 Eine wirkliche 
Überjährigkeit der Gelder wie im Schweizer 
Modell ist also nicht gewährleistet.

Zwischenfazit Deutschland

Grafik 6 visualisiert die Finanzierung der Schie-
neninfrastruktur in Deutschland (Stand Febru-
ar 2025).

29

30

Für das folgende Haushaltsjahr dürfen 80 Prozent vorgebun-
den werden, für die beiden darauffolgenden jeweils 60 bzw. 40 
Prozent. Siehe https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/
2026/soll/Aufstellungsrundschreiben_2._RegE_2025_und_Ent-
wurf_2026%20-%20gesamt.pdf.
Am Jahresende werden Ausgabenreste gebildet und Ausgabe-
ermächtigungen übertragen – es betrifft also nicht die Barmit-

tel selbst, die stattdessen in die Gesamtdeckung des Haushalts 
einfließen. Für Schieneninvestitionen hat das BMV die Zusage, 
dass die Ausgabeermächtigungen im nächsten Haushaltsjahr 
aus dem Gesamthaushalt gedeckt werden.

https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2026/soll/Aufstellungsrundschreiben_2._RegE_2025_und_Entwurf_2026%20-%20gesamt.pdf
https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2026/soll/Aufstellungsrundschreiben_2._RegE_2025_und_Entwurf_2026%20-%20gesamt.pdf
https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2026/soll/Aufstellungsrundschreiben_2._RegE_2025_und_Entwurf_2026%20-%20gesamt.pdf
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Auffällig im deutschen Finanzierungsmodell ist 
die Vielzahl der Planungsinstrumente, die – zu-
mindest formal – nicht aufeinander abge-
stimmt sind. Hier scheint sich mit dem Geneh-
migungsbeschleunigungsgesetz 2023 und dem 
angekündigten Infraplan jedoch eine pragmati-
sche Lösung durchgesetzt zu haben.

Mit Blick auf die Finanzierung treten drei zen-
trale Schwachstellen hervor:

Erstens existiert keine institutionelle Veran-
kerung der Finanzierung, die dauerhaft aus-
reichend Mittel hinterlegt. Deutschland kennt 
mit Art. 87e GG eine verfassungsrechtliche Ge-
währleistungspflicht für das Schienennetz und 
ist unionsrechtlich zur auskömmlichen Finan-
zierung der Infrastruktur verpflichtet. Diese ist 
aber nicht institutionalisiert. Die tatsächliche 
Mittelhöhe wird teilweise im jährlichen Haus-
haltsverfahren diskretionär festgesetzt. Der 

Haushaltsvorbehalt zieht sich durch alle Finan-
zierungsinstrumente (BUV, LuFV, FinVen). Das 
bedeutet effektiv: Alles, was heute zugesagt 
wird, kann morgen wieder in Frage gestellt wer-
den. Je nach Finanzierungsinstrument geht das 
sehr leicht oder etwas schwerer, doch möglich 
ist es immer.

Zweitens fehlen verlässliche, mehrjährige 
Zahlungszusagen. Die haushaltsrechtliche 
Vorbindung mehrjähriger Zahlungszusagen ist 
in Deutschland strukturell schwächer angelegt 
als in den Nachbarländern (vgl. Box 2). VE kön-
nen zwar Mittel für mehrere Jahre vormerken. 
Doch ob und für welche Projekte sie abgerufen 
werden, bleibt offen und an die Zeitlichkeit der 
Haushaltsjahre geknüpft. Auch die vertragliche 
Bindung der Leistungen ist schwächer: Die 
LuFV ist über Nachträge revidierbar. Beim Aus-
bau fehlt ein Vertrag, der Mittelflüsse für meh-
rere Jahre festlegt.

Abbildung 8:  Schematische Darstellung des deutschen Finanzierungsmodells; Quelle: Eigene Darstellung
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Somit gibt es individuelle Schwachstellen bei 
Infrastrukturplanung, Umsetzung im Haushalt 
und Finanzierung – und diese sind drittens 
auch kaum miteinander verzahnt. Was ge-
plant ist, wird noch lange nicht automatisch 
umgesetzt. VE werden nicht auf die Finanzie-
rungsprofile der geplanten Vorhaben abge-
stimmt. Und was im Haushalt über VE theore-
tisch verfügbar ist, wird nicht unbedingt 
abgerufen. 

Das Ergebnis ist ein System, das zwar in „guten“ 
Haushaltsjahren funktionieren kann, aber 
strukturell anfällig für politische Prioritätenver-
schiebung und Konsolidierungsdruck ist und 
damit zu höheren Finanzierungskosten führt.

Erklärbox 2: Die strukturellen Schwächen der deutschen Verpflichtungsermächtigun-
gen

Haushaltsrechtlich steht in Deutschland das Instrument der Verpflichtungsermächtigung 
(VE) zur Verfügung: Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt eingestellt und mit 
ihm beschlossen. Das Parlament gibt damit der Regierung eine Obergrenze, um jahres- und 
titelscharf Verpflichtungen einzugehen, die in zukünftigen Haushaltsjahren zu Zahlungen 
führen. Die VE sind jedoch kein stabiles Investitionsinstrument, sondern ein haushaltstech-
nischer Zwischenschritt. Im Vergleich zu Schweiz und Österreich zeigen sich zwei strukturelle 
Schwächen.

Erstens: Keine Verzahnung mit Planung und Leistung. Zwar sollen die VE mit Projekten 
hinterlegt sein, aber dieses Mapping ist öffentlich nicht dokumentiert. Die Praxis, in mehre-
ren Jahren identische Beträge als VE einzustellen, spricht eher für einen groben Richtwert.

Eine VE erlaubt dann, eine Verpflichtung einzugehen – sie verpflichtet jedoch nicht dazu. 
Selbst nach Abschluss der Haushaltsverhandlungen bleibt erheblicher Ermessensspielraum 
bei der Exekutive, ob, wann und welche Investitionen tatsächlich geleistet werden.

In Österreich sind diese Stufen systematisch verknüpft: Der Rahmenplan führt zu Vorbelas-
tungen, diese dann zu Zuschussverträgen, die die Zahlungen absichern (siehe auch Box 1).

Zweitens: Zeitliche Vorgaben. Verpflichtungsermächtigungen werden für konkrete künfti-
ge Haushaltsjahre ausgewiesen. Das ist für sich genommen kein Defizit. Es gibt aber eine 
genaue zeitliche Struktur vor, in denen Verträge abgeschlossen werden können. Andernfalls 
verfallen die VE zum Jahresende. Für große Investitionen sollte es jedoch nicht ausschlagge-
bend sein, ob der Vertrag noch im Dezember oder erst im Januar abgeschlossen wird.

In den Nachbarländern beziehen sich die haushaltsrechtlichen Instrumente auf das Volu-
men, weniger auf die genauen Jahre der Ausgaben. In Österreich werden Vorbelastungen in 
der Gesamtsumme der Annuitäten ausgegeben. Die Jahresscheiben ergeben sich dann aus 
dem Finanzierungsmodell. In der Schweiz gilt ein Verpflichtungskredit sogar bis zur Realisie-
rung (oder Aufgabe) eines Vorhabens.

Erklärbox 2:  Die strukturellen Schwächen der deutschen Verpflichtungsermächtigungen
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Handlungsoptionen für Deutschland

Wir skizzieren, wie die beiden Elemente einer 
erfolgreichen Schienenfinanzierung, durch de-
ren Zusammenspiel Planungssicherheit ent-
steht, im deutschen Kontext umgesetzt werden 
können:

● Institutionelle Verankerung der 
Finanzierung: Eisenbahninfrastruktur-
fonds und Annuitätenmodell

● Systemische Integration: Es werden 
verbindliche mehrjährige Zahlungszu-
sagen ausgegeben und eng auf das 
Zielbild des Infraplans abgestimmt.

Weiterreichende Vorschläge zur grundsätzli-
chen Reform der Planungsprozesse liegen vor 
(z. B. Beschleunigungskommission Schiene 
2022; Nagel et al. 2024) und sind nicht Teil die-
ses Papiers.

Institutionelle Verankerung der Finanzie-
rung

Finanzierungsoptionen

Der erste Baustein für mehr Planungssicher-
heit ist eine verlässliche Finanzierungsstruktur. 
Grundsätzlich lassen sich im deutschen Haus-
haltsrecht beide Finanzierungsmodelle der 
Nachbarländer – Eisenbahninfrastrukturfonds 
oder Annuitätenmodell – umsetzen. 

Ein Eisenbahninfrastrukturfonds nach Schwei-
zer Vorbild entspricht im deutschen Haushalts-
recht einem dauerhaften Sondervermögen mit 
oder ohne Kreditermächtigung.31

Eine Annuitätenfinanzierung existiert im Bun-
deshaushalt bislang nicht als eigenständiges 
Instrument. Funktional äquivalente Konstrukte 
sind jedoch im Falle der ÖPP-Finanzierung von 
Straßenprojekten und auf Landesebene vor-
handen.32

Im Folgenden skizzieren wir, wie beide Modelle 
im deutschen Kontext aussehen könnten.

Der Eisenbahninfrastrukturfonds (EIF)

Der Bund schafft ein neues dauerhaftes Son-
dervermögen ohne Kreditermächtigung: den 
„Eisenbahninfrastrukturfonds“ (EIF). Eine 
grundgesetzliche Verankerung ist wünschens-
wert, aber nicht zwingend, da keine Krediter-
mächtigung erteilt wird. Der EIF finanziert die 
im Infraplan definierten Vorhaben in den Berei-
chen Neu- und Ausbau, Erhalt und Instandhal-
tung, Digitalisierung und Modernisierung der 
Schieneninfrastruktur. Haushaltsmittel werden 
ebenso wie Anteile der Straßennutzungsge-
bühren gesetzlich verbindlich zugewiesen.33

Für die Mindestzuweisung aus dem Haushalt 
schreibt das Gesetz einen Referenzwert fest.

Der EIF führt einen eigenen Wirtschaftsplan. 
Ausgaben sind grundsätzlich übertragbar, ana-
log zum Sondervermögen Bundeswehr auf 
Ebene des Sondervermögens, nicht der Einzel-
titel. Die Steuerung des EIF übernimmt das Ei-
senbahnbundesamt (EBA), analog zum BAV in 
der Schweiz und der Schig in Österreich. Das 
Errichtungsgesetz definiert Rechenschafts-
pflichten gegenüber Parlament und Öffentlich-
keit.

5.

31

32 33

Neben dem Kernhaushalt bestehen eine Vielzahl von Sonder-
vermögen, die sich grundsätzlich danach unterscheiden, ob sie 
eine eigene Kreditermächtigung aufweisen oder nicht. Sonder-
vermögen ohne eigene Kreditermächtigung werden durch Zu-
weisungen aus dem Bundeshaushalt, aus anderen Sonderver-
mögen oder durch eigene Einnahmequellen gespeist. Der 
Bundeshaushalt kennt aktuell alle drei Modelle.
Bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften im Straßenbau über-
nimmt ein privater Konzessionär Bau und Betrieb eines Auto-
bahnabschnitts. Der Bund zahlt dafür über die Vertragslaufzeit 

Verfügbarkeitsentgelte. Das sind zwar keinen Annuitäten im 
haushaltsrechtlichen Sinne, entsprechen aber Zins, Tilgung zu-
züglich Betriebskosten, verteilt über Jahrzehnte. Auf Landes-
ebene wurde in Thüringen 2025 ein kommunales Investitions-
programm aufgelegt, bei dem die Landesbank Investitionen 
vorfinanziert und das Land den Kapitaldienst übernimmt und 
wie bei einer Annuität über Jahrzehnte verteilt.
Nutzungsgebühren auf der Schiene (Trassenentgelte) gehen 
wie bisher direkt an die DB InfraGO und bleiben – wie in der 
Schweiz und Österreich – außerhalb des EIF.
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Die Annuitätenfinanzierung

Deutschland verfügt mit der Bundesrepublik 
Deutschland - Finanzagentur GmbH über ein 
analoges Institut zur OeBFA. Die Finanzagentur 
wickelt als bundeseigene Serviceagentur die 
Kapitalmarktfinanzierung des Bundes ab. An-
ders als in Österreich besteht allerdings keine 
Möglichkeit, Kredite außerhalb des Bundes-
budgets an bundeseigene Rechtsträger weiter-
zureichen. Jede Kreditaufnahme der Finanz-
agentur zählt buchungstechnisch zum 
Bundeshaushalt und damit zur Finanzschuld 
des Bundes.

Die deutsche Schuldenbremse kennt aber die 
Bereinigung um finanzielle Transaktionen, die 
zum gleichen Ergebnis führt. Der Bund kann 
über die Finanzagentur Kredite am Kapital-
markt aufnehmen und daraus der DB InfraGO 
rückzahlbare Darlehen gewähren. Tilgung plus 
Zinsen bezuschusst der Bund anschließend 

durch Annuitätenzahlungen, etwa in Höhe von 
80 Prozent der Investitionskosten, gestreckt 
über 30 Jahre. Diese Zahlungen müssen jahres-
scharf in den Haushaltsplan eingestellt werden. 
Da die Rückzahlung damit verlässlich gesichert 
ist, verändert sich das Nettofinanzvermögen 
des Bundes nicht (Schuster et al. 2024). Kredi-
taufnahmen für solche vermögensneutralen 
Vorgänge („finanzielle Transaktionen“) fallen 
nicht unter die Schuldenbremse. 

Die bestehende Struktur mit getrennten Ver-
trägen für Aus- und Neubau einerseits und Er-
halt und Instandhaltung andererseits bleibt er-
halten. Annuitätenzuschüsse und 
Verpflichtungsermächtigungen werden ent-
sprechend getrennt veranschlagt. Alle Zuschüs-
se fließen aus dem Verkehrsetat, der sich aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln und Straßennut-
zungsgebühren speist. Alternativ ist eine antei-
lige Zweckbindung der Lkw-Maut für die Finan-
zierung der Annuitätenzuschüsse denkbar.

Abbildung 9:  Schematische Darstellung eines Eisenbahninfrastrukturfonds (EIF); Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 10:  Schematische Darstellung einer Annuitätenfinanzierung; Quelle: Eigene Darstellung

Fiskalpolitische Bewertung 

Ökonomisch spricht viel für die Annuitätenfi-
nanzierung: Wer eine langlebige Infrastruktur 
wie Bahngleise über Kredit vorfinanziert und 
die Kosten über die Abschreibungsdauer ver-
teilt, handelt nach denselben Grundsätzen wie 
Unternehmen, die ihre Investitionen finanzie-
ren. Doch was am Ende im deutschen Kontext 
umsetzbar ist, hängt vom fiskalpolitischen Rah-
men ab.

Sowohl die Annuitätenfinanzierung als auch 
ein Fonds sind im deutschen Fiskalrahmen 
grundsätzlich bereits angelegt.

Für die Annuitätenfinanzierung spricht: Die 
deutschen Schuldenregeln erlauben die schul-
denbremsenneutrale Vergabe von Darlehen 
als finanzielle Transaktion. Der wesentliche 
Vorteil ist, dass nicht der gesamte Investitions-
betrag „upfront“ aus dem laufenden Haushalt 
geleistet werden muss (Schley, mimeo). Anders 
gesagt: Nur die jährliche Annuität, nicht die ge-

samte Investition muss unter die Schulden-
bremse passen. Ein früheres Hemmnis ist in-
zwischen weggefallen: Bis vor Kurzem schlugen 
Kapitalkosten aus Eigenkapital und Darlehen 
aufgrund des Vollkostenmodells direkt auf die 
Trassenpreise durch. Im Haushalt 2025 führte 
das zu dramatischen Preissteigerungen auf der 
Schiene (Huwe & Illenseer 2025). Der einzige 
Schutz davor waren Baukostenzuschüsse in 
voller Höhe aus dem laufenden Haushalt. Doch 
mit der Novellierung des Eisenbahnregulie-
rungsgesetzes 2025 ist diese direkte Kopplung 
entfallen (Schley, mimeo).

Dagegen steht: Mit dem SVIK existiert seit 2025 
quasi ein Vorläufer eines Fonds, der noch für 
mehrere Jahre bestehen und den Großteil der 
Schieneninvestitionen leisten wird. Ein paralle-
ler Aufbau neuer Strukturen ist nicht trivial. 
Gleichzeitig ist die Verbesserung der Planungs-
sicherheit der logische nächste Schritt. Doch 
Planungssicherheit braucht es jetzt – nicht erst 
in zehn Jahren. Denn: Werden Planung und Fi-
nanzierung besser aufeinander abgestimmt, 
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kommt mehr Geld auf der Schiene an. Das gilt 
auch für die Mittel aus dem SVIK. Politisch ist 
der Fonds zudem bereits im Koalitionsvertrag 
angekündigt. 

Diese fiskalpolitische Ausgangslage spricht 
dafür, einen Eisenbahninfrastrukturfonds 
(EIF) phasenweise einzuführen, zunächst als 
kleiner Fonds neben dem SVIK, der zu des-
sen dauerhafter Nachfolgestruktur heran-
wächst. Die Kombination mit der Annuitä-
tenfinanzierung sichert die 
Anschlussfinanzierung.

In Phase 1 wird zunächst ein „kleiner“ Fonds 
parallel zum SVIK aufgebaut, ohne ausschlag-
gebende Änderungen in der Mittelherkunft: 
Die bisher im Kernhaushalt veranschlagten 
Mittel werden schlicht in den Fonds überführt. 
Der Fonds finanziert alle Investitionsausgaben, 
die das SVIK nicht abdeckt (Erhalt und ERTMS). 
Neben Aus- und Neubau zählen dazu mehrere 
Programme, die zu vergleichsweise geringen 
Kosten das Nutzungserlebnis spürbar verbes-
sern, etwa die sogenannten kleinen und mittle-
ren Maßnahmen, Attraktivitätssteigerung der 
Bahnhöfe und Lärmschutz.34 Die Finanzierung 
dieser sichtbaren Verbesserungen kann we-
sentlich zur Legitimation und Bekanntheit des 
Fonds beitragen. Die neue Architektur wird so 
erprobt. Die Einphasung über einen auf Aus-
bauprojekte begrenzten Fonds ähnelt damit 
dem Prozess in der Schweiz.

In Phase 2 nach Ende des SVIK wird der EIF zur 
dauerhaften Nachfolgestruktur des SVIK für die 
gesamte Schienenfinanzierung. Der Fonds 
übernimmt zusätzlich die Positionen, die der-
zeit aus dem SVIK finanziert werden. Dazu zäh-
len vor allem die Erhaltungsinvestitionen, der 
größte Investitionsposten für die Schiene. 

Es braucht jedoch eine Anschlussfinanzierung. 
Mit dem Ende des SVIK droht ein abrupter Mit-
telabbruch. Auch der Bundeshaushalt steht un-
ter Druck (Schuster-Johnson et al. 2026); ein 

deutlicher (Wieder-)Aufwuchs aus dem Bun-
deshaushalt ist nicht garantiert. Es wäre fahr-
lässig, die mühsam sanierten Strecken nach 
Ende des Sondervermögens wieder verfallen 
zu lassen. Auch ist nach Abbau des Sanierungs-
staus der momentan fast pausierte Neu- und 
Ausbau voranzubringen. Eine Größenordnung 
der Investitionsbedarfe lässt sich annähernd 
schätzen: Unter der Annahme, dass der Sanie-
rungsstau bis Anfang der 2030er Jahre größ-
tenteils abgebaut ist und Neu- und Ausbauvor-
haben mehr Gewicht erhalten, werden etwa 26 
Milliarden Euro an Investitionen pro Jahr benö-
tigt (Preisstand heute, Agora Verkehrswende & 
Dezernat Zukunft 2025). Dazu kommen Zu-
schüsse für die Instandhaltung.

Diese Investitionsbedarfe lassen sich über eine 
Annuitätenfinanzierung haushaltsschonend
dauerhaft decken. Der Bund vergibt Darlehen 
an die DB InfraGO; diese fallen als finanzielle 
Transaktion nicht unter die Schuldenbremse. 
Die Annuitätenzuschüsse (Zins und Tilgung) 
zahlt der Bund aus dem Fonds ebenso wie die 
Instandhaltungszuschüsse.

Damit der EIF diese Zuschüsse auch dauerhaft 
tragen kann, weist der Bund ihm einen Min-
destbeitrag verbindlich zu (Grafik 9). Das Errich-
tungsgesetz legt die Quellen fest. Naheliegend 
wäre eine Zweckbindung des Schienenanteils 
der Lkw-Maut – gemäß dem Schweizer Prinzip 
„Straße finanziert Verkehr“. Denkbar ist auch 
ein fester Referenzwert, beispielsweise im Ge-
genwert von bis zu 10 Prozent des Bundesan-
teils der Steuern vom Umsatz. Die Höhe der be-
nötigten Haushaltsmittel hängt maßgeblich 
davon ab, in welchem Umfang die Annuitäten-
finanzierung umgesetzt wird und welches Volu-
men aus den Mauteinnahmen der Schiene 
bleibt.

Alternativ oder ergänzend lassen sich neue Ein-
nahmequellen erschließen. Das ist umso rele-
vanter, wenn die Annuitätenfinanzierung nicht 
gewählt wird. Eine Ausweitung der Lkw-Maut 

34 Es ist geplant, mit dem Wechsel zur LV InfraGO die kleinen 
Maßnahmen in den Vertrag und den Haushaltstitel der Erhal-
tungsinvestitionen zu integrieren. Das ist sinnvoll. Damit sie 
dennoch aus dem Fonds bezahlt werden können, müssen bis 

zum Ende des SVIK zwei separate Haushaltstitel erhalten wer-
den: einer für die Ersatzinvestitionen und Instandhaltung, der 
aus dem SVIK bezahlt wird, und einer, der die kleinen Maßnah-
men bündelt, und aus dem Fonds finanziert wird.
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auf alle Gewichtsklassen und Straßentypen so-
wie eine schrittweise, sozial verträgliche Pkw-
Maut könnten im Jahr 2035 gemeinsam etwa 
10 Milliarden Euro jährlich beitragen, sofern sie 
etwa hälftig der Schiene bereitgestellt würden 
(Agora Verkehrswende & Dezernat Zukunft 
2025). Mittelfristig könnte eine grundlegende 
Reform des Bundeshaushalts generell mehr 
fiskalischen Spielraum schaffen (Schuster-John-
son et al. 2026).

Durch die Kombination von Fonds und An-
nuitätenfinanzierung kommen die Vorteile 
beider Modelle zum Tragen: zeitnahe Ver-
besserung der Planungssicherheit und mit-
telfristig reduzierte Haushaltsbelastung. 

Systemische Integration

Die neue Finanzierungsstruktur muss eng auf 
Zielbild, Vorbindung im Haushalt und Leis-
tungserfüllung abgestimmt sein. Diese syste-
mische Integration ist der zweite wesentliche 
Faktor einer erfolgreichen Schienenfinanzie-
rung. Auf drei Stufen sind Anpassungen im 
deutschen System notwendig: Stufe 1 entwi-
ckelt den Infraplan zu einem verbindlichen 
Mehrjahresplan mit projektspezifischen Kos-
tenprojektionen weiter. Stufe 2 leitet daraus 

systematisch Verpflichtungsermächtigungen 
ab. Stufe 3 belegt die vorgebundenen Mittel mit 
mehrjährigen Finanzierungsverträgen mit der 
DB InfraGO. Im Ergebnis wird nur geplant, was 
auch finanziert wird. Die Anpassungen sind 
ausschließlich mit bestehenden haushalts-
rechtlichen Instrumenten möglich und weitge-
hend unabhängig vom gewählten Finanzie-
rungsmodell.

Abbildung 11:  Schematische Darstellung des Eisenbahninfrastrukturfonds nach Ende des SVIK; Quelle: Eigene Darstellung
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Stufe 1: Infraplan als verbindlichen Mehrjahres-
plan entwickeln

Verbindliche Umsetzungszusagen: Der Infra-
plan wird das zentrale Bindeglied zwischen In-
frastrukturplanung und Projektumsetzung. Der 
Infraplan wird dann verbindlich, wenn er Um-
setzungszusagen enthält. Diese Willensbekun-
dung der Bundesregierung führt dann zu dar-
auf aufbauenden Zuschussverträgen, die die 
Umsetzung vertraglich vereinbaren (Stufe 3).  

Kostenprojektionen auf Projektebene: Der 
Infraplan weist nach dem Vorbild des österrei-
chischen Rahmenplans für alle Projekte die er-
warteten Kosten nach Haushaltsjahren aus. 
Dabei kann auf bestehenden Ansätzen aufge-
baut werden.35

Demokratische Legitimation: Für eine ver-
bindliche Umsetzungsgarantie des Infraplans 
braucht es eine demokratische Legitimation. 
Das Parlament beschließt den rollierenden Me-
chanismus des Infraplans. Dieser wird dann als 
Portfolio von der Regierung beschlossen und 
dem Parlament zur Kenntnis übermittelt.

Stufe 2: Haushaltsvorbindung stärken

Ableitung der Investitionsvolumina aus 
dem Infraplan: Im nächsten Schritt werden die 
Kostenprojektionen des Infraplans an die Infla-
tion angepasst und in die entsprechenden Titel 
(„Neu- und Ausbau“, „Erhalt“, etc.) aggregiert. 
Da der Infraplan als Portfolio genehmigt wird, 
hat die DB InfraGO jedoch weiterhin etwas Fle-
xibilität bei der Verausgabung. Die Prozesse 
sind so zu gestalten, dass sie zeitlich und pro-
zessual Eingang in die mittelfristige Finanzpla-
nung des Bundes finden können.

Vorbindung durch VE: Für Vertragsabschlüsse 
mit Zahlungswirkung in künftigen Haushalts-
jahren (Stufe 3), braucht es eine Vorbindung 
durch VE – auch im Fondsmodell.  Da die ge-
setzlich definierten Mindestzuweisungen den 

Mittelfluss für zukünftige Haushaltsjahre si-
chern, dienen die VE nun primär der Ermögli-
chung von Vertragsabschlüssen.  Sie sind nicht 
mehr das einzige Vehikel, das Planungssicher-
heit schafft.  Die VE werden so strukturiert, 
dass der zulässige Teilbetrag der geplanten In-
vestitionen bereits im aktuellen Haushaltsjahr 
mit Verträgen belegt werden kann. 

Stufe 3: Mehrjährige Finanzierungsverträge ab-
schließen

Auf Grundlage des Infraplans geht der Bund 
mit der DB InfraGO mehrjährige, rollierende Fi-
nanzierungsverträge ein. Diese Verträge defi-
nieren die Investitionsvolumina und Zielgrö-
ßen, ohne jedes Einzelprojekt im Detail 
festzulegen. Sie enthalten klare Zahlungspläne, 
Berichtspflichten und eine Kündigungs- bezie-
hungsweise Anpassungsklausel für außerge-
wöhnliche Notlagen. 

Konkret ergeben sich zwei transparente Verträ-
ge und Geldflüsse:

LV InfraGO für Erhalt und Modernisierung: 
Für den Erhalt wird eine mehrjährige Finanzie-
rungszusage heute annähernd über die Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung er-
reicht. Ab 2027 ist die LV InfraGO angekündigt. 
Längere Laufzeiten oder stärkere Sanktionen 
bei Nichterfüllung verbessern die Verbindlich-
keit. Außerdem wird, wie für die LV InfraGO oh-
nehin geplant, die Vielzahl der individuellen Fi-
nanzierungsvereinbarungen in die LV 
integriert. So kann die Anzahl der Haushaltsti-
tel deutlich reduziert werden.

Neuer Zuschussvertrag für Aus- und Neu-
bau: Für die Ausbauprojekte des Infraplans 
wird analog zum österreichischen Modell ein 
verbindlicher Zuschussvertrag geschlossen. 
Darin werden die Vielzahl der individuellen Fi-
nanzierungsvereinbarungen im Neu- und Aus-
bau gebündelt sowie Wirkungs- und Zielindika-
toren definiert. 

35 Der Verkehrswegeinvestitionsplan führt bereits Kostenschät-
zungen für bestimmte Vorhaben, allerdings nicht für den quan-
titativ größten Block der Erhaltungsinvestitionen. Im Investiti-
onsrahmenplan werden geplante Investitionen jahresscharf 

für mehrere Jahre im Voraus ausgewiesen – allerdings nur auf 
Ebene der Oberkategorie (Aus- und Neubau, Erhalt und Sonsti-
ges) und rein indikativ.
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Die parlamentarische Budgethoheit bleibt un-
angetastet: Der Bundestag beschließt sowohl 
die tatsächliche Zahlung weiterhin jährlich in 

der Haushaltsgesetzgebung – allerdings inner-
halb des rollierenden Rahmens.

Zum Schluss fassen wir die zentralen Erkennt-
nisse der Länderanalyse für den deutschen 
Kontext zusammen.  

● Alles steht und fällt mit dem Infra-
plan. Ohne klares Zielbild, keine Finan-
zierungsreform. Ohne Finanzierung 
kann das Zielbild nicht verabschiedet 
werden. Das Henne-Ei-Problem ist real, 
aber jetzt gibt es mit dem SVIK ein 
Möglichkeitsfenster. Für eine Zeit ist 
genug Geld da, um den Sanierungsstau 
zu bewältigen. Dieses Geld leistet 
mehr, wenn der Infraplan noch dieses 
Jahr die Richtung vorgibt und die Finan-
zierung darauf abgestimmt wird. 

● Ökonomisch ist die Annuitätenfi-
nanzierung für Investitionen 
sinnvoll. Aber beide Modelle können 
Planungssicherheit erzeugen und in 
Deutschland haushaltsrechtlich umge-
setzt werden. Auch können beide 
Modelle kombiniert werden. Entschei-
dend ist, dass das gewählte Finanzie-
rungsmodell von der Planung bis zur 
Zahlung „aus einem Guss“ kommt.

● In Deutschland sprechen die fiskal-
politischen Bedingungen dafür, mit 
einem kleinen Fonds zu beginnen, 
der später mit Hilfe der Annuitäten-
finanzierung zur dauerhaften Nach-
folgestruktur des SVIK heranwächst.
Ein „kleiner“ Eisenbahninfrastruktur-
fonds finanziert zunächst parallel zum 
SVIK Neu- und Ausbau sowie kleinere 
Maßnahmen, die das Nutzungserlebnis 
verbessern. Damit wird die langfristige 
Finanzierungsstruktur geschaffen und 
erprobt. Nach Ende des SVIK über-
nimmt der Fonds die gesamte Schie-
nenfinanzierung. Die Kombination mit 
der Annuitätenfinanzierung reduziert 

die jährliche Haushaltsbelastung 
deutlich. Das ermöglicht nach Ende des 
SVIK weiterhin hohe Investitionen auch 
unter Haushaltsdruck.

● Ein gut abgestimmtes Finanzie-
rungssystem bringt mehr von den 
Milliarden des Sondervermögens auf 
die Schiene. Der Infraplan sollte über 
Verpflichtungsermächtigungen bis zur 
vertraglichen Leistungsvereinbarung 
führen. Diese Abstimmung der 
Prozesse kann heute schon beginnen. 
Davon profitieren auch die Erhaltungs-
investitionen im SVIK. 

● Eine verlässliche Schienenfinanzie-
rung stärkt die parlamentarische 
Kontrolle und Kostensteuerung. Die 
jährliche Haushaltshoheit ist ein 
zentrales parlamentarisches Recht. Ein 
Mehrjahresrahmen kann die parla-
mentarische Kostenkontrolle verbes-
sern: Statt der jährlichen Bewilligung 
einzelner Posten und der reaktiven 
Anpassung bei Preissteigerungen 
werden Investitionen strategisch 
anhand langfristiger Ziele gesteuert.

● Steuerung ist nicht Kontrolle. Das 
auffälligste Merkmal des österreichi-
schen Modells ist das belastbare 
Vertrauensverhältnis und die enge 
Kooperation zwischen Infrastrukturbe-
treiberin und Eigentümer. Die ÖBB 
entwickelt den Rahmenplan und kann 
diesen relativ eigenverantwortlich 
umsetzen. Das vermeidet Doppelstruk-
turen und spart Kosten. Dieses 
Vertrauen scheint in Deutschland in 
Teilen erodiert und muss neu aufge-
baut werden. An die Stelle kleinteiliger 
Kontrolle sollte ein klar definiertes 
Zielbild sowie aussagekräftige und 
realistische Qualitätsmaße treten. Das 

Fazit6.
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Erreichen der vereinbarten Ziele wirkt 
selbst vertrauensfördernd. 

● Eine Reform der Finanzierungsarchi-
tektur kann spürbar zur Verbesse-
rung des Netzes beitragen und den 
Haushalt entlasten. Heute blicken wir 
aus Deutschland mit einer gewissen 
Wehmut in die Nachbarbahnländer. 
Auch wenn es anstrengend und 
kompliziert ist, die Finanzierungs-
ströme neu zu ordnen, zeigt vor allem 
die österreichische Erfahrung, dass die 
Probleme lösbar sind. Ein auf 
Planungssicherheit ausgerichtetes 
Finanzierungsmodell vermeidet 
unnötige Kosten und hilft, Baukapazi-
täten zu skalieren. Am Ende wird die 
Finanzierung der Schiene günstiger 
und das Netz besser.

● Das skizzierte Finanzierungsmodell 
löst noch nicht das Problem der 
hohen Trassenpreise. Welchen Anteil 
der Infrastrukturkosten der Bund über 
seine neue Finanzierungsstruktur und 
welche die Nutzer:innen über die Tras-
senpreise zahlen, muss im nächsten 
Schritt politisch beantwortet werden.

● Der Bundeshaushalt braucht Finan-
zierungslösungen, die global tragen.
Ein ausreichend hohes Investitionsni-
veaus in die Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge ist nur eine der drei 
zentralen fiskalischen Herausforde-
rungen der nächsten Jahre. Dazu 
kommen die sich abzeichnende Haus-
haltslücke und die Rücknahme der 
Bereichsausnahme in den Kernhaus-
halt. Die Optionen zur Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur sind derweil 
bekannt  (Agora Verkehrswende & 
Dezernat Zukunft 2025). Keine ist 
überall beliebt. Das SVIK darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Steuer-
mehreinnahmen oder eine Reform der 
Schuldenregel erforderlich werden. 
Denn die nächste Finanzierungslücke 
ist bereits absehbar. 
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Wichtige Begriffe und Abkürzungen

Abkürzung Erklärung

Regulierung und Bahnwesen
Deutschlandtakt Zielfahrplan
Bundesverkehrswegeplan BVWP Zielbild für Infrastrukturausbau (alle Verkehrs-

träger)
Bundesschienenwegeausbau-
gesetz 

BSWAG Vergibt Planungs- und Baurecht für Neu- und 
Ausbauprojekte; Enthält den Bedarfsplan Schie-
ne

Bedarfsplan Gesetzliche Anlage des BSWAG, die Projekten 
Planungs- und Baurecht verleiht (Liste baufähi-
ger Projekte)

Infraplan „Arbeitsprogramm“ für DB InfraGO für 5 Jahre
DB InfraGO Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn; 

zuständig für Netz und Bahnhöfe
Erhalt Ersatzinvestitionen (Erneuerung verschlissener 

Anlagen) + Instandhaltung (laufende Wartung)
Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung

LuFV Vertrag zwischen Bund und DB InfraGO über 
Maßnahmen und Finanzierung des Substanzer-
halts

Haushaltstechnik
Jährlichkeit Der Haushalt wird für ein Kalenderjahr aufge-

stellt und beschlossen.
Jährigkeit Bewilligte Mittel dürfen grundsätzlich nur im 

Jahr ihrer Bewilligung verwendet werden.  Nicht 
verbrauchte Mittel verfallen am Jahresende. Als 
inhaltliches Prinzip ergänzz es das äußerliche 
Prinzip der Jährlichkeit.

Überjährigkeit Ausnahme von der Jährigkeit: Durch einen expli-
ziten Übertragungsvermerk im Haushalt können 
Mittel ins Folgejahr mitgenommen werden.

Mehrjährigkeit Finanzierungszusagen oder Ausgabeermächti-
gungen, die über ein einzelnes Haushaltsjahr 
hinaus gelten, also mehrere zukünftige Jahre 
umfassen oder binden

Verpflichtungsermächtigung VE Erlaubnis, Verträge einzugehen, die Zahlungen 
in zukünftigen Haushaltsjahren erfordern

Tabelle 2:  Wichtige Begriffe und Abkürzungen; Quelle: Eigene Darstellung
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